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Verkaufsgewinn
versteuern

Der NZZ-Artikel über die Grundstück-
gewinnsteuer liefert interessante Infor-
mationen, ein wichtigesThemawird aber
nicht erwähnt: der Wert vor 20 Jahren
(NZZ 9. 12. 22).Langjährige Hauseigen-
tümer können im Kanton Zürich beim
Hausverkauf den Verkehrswert vor 20
Jahren bei den Anlagekosten einsetzen.
Damit wird der Gewinn kleiner, und es
muss eine geringere Steuer bezahlt wer-
den. Dieser Verkehrswert vor 20 Jahren
wird vom Steueramt berechnet.

Aktuelle Fälle aus Winterthur zei-
gen, dass der Verkehrswert vor 20 Jah-
ren vom Steueramt häufig zu tief be-
rechnet wird und der Hausverkäufer
deswegen zu hohe Steuern bezahlen
muss. In mehreren Fällen, in welchen
der Hauseigentümer den vom Steuer-
amt mitgeteilten Wert nicht akzep-
tierte, wurde die Grundstückgewinn-
steuer substanziell reduziert. Dafür war
jeweils kein Gerichtsverfahren notwen-
dig, es reichte eine Intervention durch
den Hauseigentümer.

Viele Hauseigentümer vertrauen
dem Steueramt und glauben, dass die
Berechnung korrekt ist. Wird jedoch
der vom Steueramt mitgeteilteWert gut-
gläubig übernommen, bezahlt der Haus-
verkäufer möglicherweise viel zu hohe
Grundstückgewinnsteuern.DieserMiss-
stand muss behoben werden.

Ralph Bauert, Geschäftsführer
Hauseigentümerverband Region

Winterthur

Wirrwarr
um die Heiratsstrafe?

Deutlich ist, dass das heutige System
der Ehepaarbesteuerung von Vorteil
ist für Einverdienerehen oder Zweiver-
dienerehen, die möglichst dicht beim
100/0-Modell bleiben, aber von Nach-
teil, je mehr die Eheleute sich dem
50/50-Modell nähern.Die Frage ist, wel-
chesModell der Staat fördern soll (NZZ
7. 12. 22).

Das Bundesgericht hat sich kürzlich
sehr deutlich gegen die Einverdienerehe
ausgesprochen, wenn auch nur indirekt,
weshalb die Botschaft noch nicht alle er-
reicht hat.Es hat nämlich das Recht von
geschiedenen Frauen auf nachehelichen
Unterhalt drastisch reduziert.

Von einer Frau, die vor dreissig Jah-
ren mit ihrem Mann eine Einverdiener-
ehe einging (wie damals üblich), wird
jetzt erwartet, als über Fünfzigjährige
auf demArbeitsmarkt eine Stelle zu su-
chen (und zu finden) – einem Arbeits-
markt, an dem sie nie oder nur kurzfris-
tig teilgenommen hat.

Wechseln wir vom individuellen zum
makroökonomischen Niveau. Ein Bei-
spiel: Es studieren bereits mehr Frauen
als Männer Medizin. Bei dem herr-
schenden Ärztemangel ist es enttäu-
schend, dass diese teuer ausgebildeten
Medizinerinnen, wenn sie heiraten, in
Teilzeit arbeiten. Grössere Pensen ren-
tieren eben kaum: Stichwort Heirats-

strafe (überhöhte Steuerprogression
auf Zweiteinkommen, überhöhte Be-
treuungskosten, da in diesem Bereich
die höheren Einkommen die tieferen
direkt subventionieren).

Das Ehemodell, das in den dreissi-
ger Jahren (und noch eine Zeitlang da-
nach) durchaus vernünftig war, ist es
jetzt nicht mehr.

Doris Edel, Uerikon

Berufsmaturanden
an der Universität

In Ergänzung zum Artikel über den
Studienerfolg von Berufsmaturanden
mit Passerelle möchte ich als Autor
der Studie noch Folgendes ergänzen:
«Insbesondere ist zu prüfen, ob Be-
rufs- und Fachmaturanden ein direkter
Zugang zu einem universitären Lehr-
gang in ihrem Fachbereich ohne Pas-
serelle gewährt werden kann» (NZZ
7. 12. 22).Das würde beispielsweise heis-
sen, dass Berufsmaturanden der tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Richtung
prüfungsfrei zur Studienganggruppe
«Exakte und Naturwissenschaften» zu-
gelassen würden.

Aber gerade hier ist das Ergebnis
meiner Studie ausnahmsweise negativ:
Bei den Berufsmaturanden der tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Richtung,
die einen solchen Studiengang gewählt
haben, ist dieAbbruchquote mit 38 Pro-
zent sehr hoch, obwohl ja alle die Passe-
relle-Prüfung bestanden haben.

Wenn man diese wegliesse, wie es
die Motion fordert, wäre eine noch viel
höhere Abbruchquote zu erwarten. Für
die Behebung des Fachkräftemangels
müssen andere, zielführende Lösungen
gefunden werden.
Prof. Dr. Franz Eberle, Universität Zürich

Vergebliches Rütteln
an der Zauberformel

Jetzt ist die Landesregierung wieder
komplett: Die bisherige Geschlechter-
verteilung wie auch die Zauberformel
für die Parteienvertretung bleiben
(NZZ 8. 12. 22).

Im Rückblick lohnt es sich, auf die
von den Grünen (GP) und kurz vor
der Ersatzwahl auch von den Grün-
liberalen (GLP) thematisierte Ände-
rung der bisherigen Zauberformel nä-
her einzugehen. Bei diesem Wahlgang
wäre eine «gerechtere» Verteilung mit
je einem Sitz für die GP und die GLP
zur Hälfte möglich gewesen.Laut deren
Forderungen müsste der zweite SP-Sitz
an die GP gehen, der zweite FDP-Sitz
an die GLP.

Die GP wollte nicht antreten, ob-
wohl ein SP-Rücktritt vorlag. Man-
gel an kampfbereiten Kandidatinnen?
Oder Rücksicht auf die Bruderpartei?
In einem Jahr bei der fälligen Gesamt-
erneuerungswahl des Bundesrats wird
das An-der-Zauberformel-Rütteln von
neuem einsetzen.

Zahlen und Wähleranteile sind das
eine, Realpolitik ist das andere. In der
Politik gilt seit je: Wer etwas will, muss
dafür kämpfen. Das erfuhren früher
die Polparteien SP und SVP, denen ihre
Bundesratssitze mitnichten einfach in
den Schoss fielen.

Fazit nach der neuerlichen Ersatz-
wahl: Auch GP und GLP als relativ
junge Parteien mit wechselnd erfolg-
reichen Wahlergebnissen werden kaum
kampflos in die Landesregierung ein-
ziehen können. Besonders wenn das er-
neuerte Bundesratsteam geschlossener
als bisher die Arbeit anpackt.
Silvio Bircher, ehemaliger National- und

Regierungsrat (SP), Aarau

«Verbotspolitik
in der Landwirtschaft»

Zurzeit findet in Montreal die 15. Uno-
Biodiversitätskonferenz statt. Gleich-
zeitig bekämpfen die Landwirtschafts-
verbände alle Bemühungen zur Linde-
rung der ökologischen Krise. Sogar der
Krieg in der Ukraine wird bemüht, um
weitere Subventionen zur Erneuerung
überholter Drainagen zu fordern oder
um wertvolle Brachstreifen im Acker-
bau zu verhindern (NZZ 12. 12. 22).

Ermutigt durch politische Erfolge
und Allianzen, lautet das neue Credo:
«KeineVerbotspolitik».Mit bedingungs-
losen landwirtschaftlichen Grundsub-
ventionen würde die Schweiz demnach
unabhängiger und sicherer. «Biodiversi-
tät» hat es zwar insVokabular der Land-
wirtschaft geschafft, aber noch keine
Are weiter.

Zur Illustration: Für die lukrative Be-
herbergung von 80 000 Schweizer Frei-
zeitpferden werden heute 800 km2 be-
ansprucht, die auch für die Lebensmit-
telproduktion genutzt werden könnten.
Ökologisch wichtigeVerbesserungenmit
einem Bruchteil an Flächenbedarf wer-
den aber mit demArgument der Ernäh-
rungssicherheit bekämpft.Niemand ver-
sucht, die gewerblichen Pferdepensionen
zu verbieten.Offensichtlich ist aber:Frei-
heit allein richtet es nicht.

Andreas Schoellhorn,Winterthur
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Neutralität darf nicht
das Völkerrecht
aushebeln
Gastkommentar
von DANIEL URECH und MARTIN OBERHOLZER

Seit dem Einmarsch der Armee Russlands in die Ukraine wird
von einer «Zeitenwende» gesprochen.Diese Zeitenwende besteht
aus zwei Dingen: aus der Einsicht, dass wir gezwungen sind, den
Blick aus der Vergangenheit heraus in die Gegenwart zu richten
und aus der unangenehmen Einsicht, dass es keine Politik gibt,
ohne zwischen Freund und Feind zu unterscheiden (Konrad Paul
Liessmann).

Der Ukraine-Krieg zwingt die Schweiz, einerseits ihre Ver-
pflichtung als Uno-Mitglied wahrzunehmen, andererseits die Vor-
gaben ihrer dauernden Neutralität zu prüfen.Die Uno-Charta hat
den Zweck, den Frieden unter denVölkern zu wahren und dem da-
für festgelegtenVölkerrecht Beachtung zu verschaffen. Ein Bruch
des Völkerrechts kann nicht hingenommen werden, auch von der
Schweiz nicht. Denn wirtschaftliche Sanktionen allein reichen
nicht aus, um Recht wiederherzustellen.

Nach einer sorgfältigen Analyse der Situation kommen wir
zum Schluss, dass der Bundesrat falsch gehandelt hat, als er sich
weigerte, auf den Antrag Deutschlands einzutreten und auf die
Nichtwiederausfuhr-Erklärung Deutschlands für bezogenes
Kriegsmaterial zu verzichten. Hierzu vier Begründungen.

Erstens hat der Bundesrat selber festgehalten, dass die Schwei-
zer Kriegsmaterialgesetzgebung deutlich strenger ist als das Neu-
tralitätsrecht.DerVerweigerung einerWiederausfuhr von Schwei-
zer Munition durch Deutschland steht somit nicht primär das
Neutralitätsrecht im Wege, sondern das Bundesgesetz über das
Kriegsmaterialgesetz (KMG).

Zweitens erlaubt das KMG dem Bundesrat an zwei Stellen,
die Nichtwiederausfuhr-Erklärung Deutschlands zu widerrufen. In
Artikel 18,Absatz 1 steht: «In der Regel kann eineAusfuhrbewilli-
gung nur erteilt werden,wenn es sich um die Lieferung an eine aus-
ländische Regierung oder an eine für diese tätige Unternehmung
handelt, und wenn eine Erklärung dieser Regierung vorliegt, dass
das Material nicht wieder ausgeführt wird (Nichtwiederausfuhr-
Erklärung).» In Artikel 19, Absatz 2 steht: «Wenn ausserordent-
liche Umstände es erfordern, können sie (die Bewilligungen,Auto-
ren) suspendiert oder widerrufen werden.» Die Formulierung «In
der Regel» bedeutet konkret, dass Ausnahmen möglich sind. Es
wäre unter den erwähnten Tatsachen ein Leichtes, diese ausser-
ordentlichen Umstände zu definieren.Das kannmitArtikel 51 der
Uno-Charta geschehen und mit der vom Bundesrat abgegebenen
Erklärung zur Uno-Politik von 2014.

Drittens: Das Neutralitätsrecht (gemäss Haager Konvention
von 1907) verbietet einem Land, welches das Kriegsmaterial von
der Schweiz erworben hat, nicht, das Kriegsmaterial weiterzu-
exportieren. Die Nichtwiederausfuhr-Erklärung im KMG ist Aus-
druck einer nicht umfassend reflektierten und extensiven Neutra-
litätspolitik.Die Schweizer Neutralitätspolitik ist nicht in Stein ge-
meisselt. Sie ist immer verpflichtet, auch die Rechtsgüter der Uno-
Charta zu gewichten. Die Neutralitätspolitik darf nicht auf einem
Auge erblinden.

Viertens: Die Schweiz hat als Mitglied der Uno das Recht und
die Pflicht, sich anMassnahmen zurWiederherstellung der kollek-
tiven Sicherheit, wie sie in der Uno-Charta festgelegt sind, zu be-
teiligen. Dies besonders dann, wenn ein Staat einenAngriffskrieg
erleidet und zur Selbstverteidigung greift. Die Vereinten Natio-
nen sprechen dem angegriffenen Staat das Recht zur Selbstvertei-
digung uneingeschränkt zu.Das KMGmuss vom Bundesrat somit
völkerrechtskonform ausgelegt werden, wenn der Bundesrat rich-
tig handeln und Verantwortung übernehmen will.

Die Guten Dienste der Schweiz alleine schaffen kein Recht,
sondern nur Anerkennung.Wenn Verantwortung für das Völker-
recht nur als eine Offerte für Gute Dienste interpretiert würde,
würde das Völkerrecht für die Schweiz zur Makulatur.

Daniel Urech ist Leiter, Martin Oberholzer Mitglied der Strategiegruppe
der Vereinigung Pro Militia.
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